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Regierungsvorlage 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 
über die Begrenzung der Emissionen von 
Dampfkesse1anlagen (Dampfkessel-Emissions­

gesetz - DKEG) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Sachlicher Geltungsbereich 
§ 1. (1) Den Bestimmungen dieses Bundes­

gesetzes unterliegen ortsfeste Anlagen von 
Dampfkesseln, die mit gasförmigen, flüssigen 
oder festen Brennstoffen befeuert werden oder 
denen durch heiße Abgase Wärme zugeführt 
wird (Abhitzekessel). 

(2) Dampfkesselanlagen im Sinne dieses Bun­
desgesetzes sind alle Anlagen, in denen in ge­
schlossenen Gefäßen Dampf erzeugt oder über­
hitzt wird oder Flüssigkeiten über ihren atmo­
sphärischen Siedepunkt erhitzt werden. 

(3) Dieses Bundesgesetz regelt den Betrieb von 
Dampfkesselanlagen hinsichtlich der jeweiligen 
höchstzulässigen Menge jener Emissionen, welche 
eine Verunreinigung der Luft durch g~sförmige, 
flüssige oder feste Stoffe bewirken können, so­
wie hinsichtlich des jeweiligen Mindestwirkungs­
grades. 

(4) Die nach diesem Bundesgesetz festgelegten 
Emissionsgrenzwerte gelten für den stationären 
Betrieb. Ihre Einhaltung ist jedoch auch bei 
instationären Zuständen (z. B. Anfahren, Last­
änderungen) und während der Dauer von War­
tungs- und Reparaturarbeiten durch geeignete 
Maßnahmen anzustreben, ~oweit solche wirt­
schaftlich zumutbar sind. 

Grenzwerte 
I 

§ 2. (1) Dampfkesselanlagen sind derart zu 
errichten und auszurüsten, daß bei ordnungs­
gemäßem stationären Betrieb die Emissionen 
möglichst gering gehalten und in der Atmo­
sphäre so rasch und wirksam verteilt werden, 
daß eine nachteilige Einwirkung auf die Nach­
barn auf ein zumutbares Maß beschränkt 
bleibt. 

(2) Bei der Beurteilung der Möglichkeiten zur 
Begrenzung und Verteilung der Emissionen ist 
vom jeweiligen Stand der Technik auszugehen, 
zu dem auch alle jene Neuerungen zu zählen 

sind, den:n Funktionstüchtigkeit im Dauer­
betr.ieb ~nd bei Anlagen vergleichbarer !Größe 
erWIesen 1st. 

(3) Für die verschiedenen Arten von Emfssions­
stoffen (§ 1 Abs. 3) sind nach Maßgabe der 
Abs. 1 und 2 obere Grenzwerte festzhlegen. 
Diese Gn:nzwerte gelten als Regelwerte für 
Dampfkesselanlagen in Wohngebieten (§ 3 
Abs.l Z. 2). 

(4) Für Anlagen in Industriegebieten (§ 3 
Abs. 1 Z. 1) dürfen' die nach Abs. 3/festge­
legten Emissionsgrenzwerte nur soweit erhöht 
werden, daß die verursachten Immissione~ keine 
Gefahr für Leben und Gesundheit der Brvölke­
rung ergeben und für die Nachbarn noch zu-
mutbar sind. l 

(5) Für Anlagen in Erholungsgebiete und, 
Schutzzonen (§ 3 Abs. 1 Z. 3 und 4) so*ie für 
Anlagen in Gebieten mit besonderen m~teoro­
logischen oder topographischen Verhältnissen 
sind die nach Abs. 3 festgelegten Em~ssions­
grenzwerte soweit zu verringern, daß d~e wid­
mungsgemäße Benützung dieser Gebiete und 
Zonen durch die Immissionen nicht beeifträch-
tigt wird. I . 

(6) Die Höhe der Schornsteine ist derart fest­
zulegen, daß die rasche und wirksame f.ertei­
lung der Emissionen in der Atmosphäre gesichert 
ist, jedoch so, daß eine Verschleppung det Emis­
sionen in angrenzende Gebiete und Zorien, die 
eines höheren Immissionsschutzes beaürfen, 
nicht zu erwarten ist. I 

(7) Für die Abgastemperaturen sind obere und 
untere Grenzwerte, für den C02-Anteil im 

Rauchgas _und den Kesselwirkungsgrad I untere 
Grenzwerte derart festzulegen, daß eine Beein­
trächtigung der Umgebung durch die abg~gebene 
Wärme nicht eintritt, wobei die bauartbeaingten 
Eigenheiten der Anlagen zu beachten sirld, und 
daß der Schornstein vor Kondensatbild1ng ge-
schützt ist. , 

(8) Die der Emissionsbegrenzung di~nenden 
Einrichtungen sowie' die Feuerungen und Bren­
ner und deren Zubehör sind derart zh kon­
struieren, zu prüfen und einzubauen, dkß ihre 
verläßliche Funktion gesichert ist. 
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2 55 der Beilagen 

(9) Die Festlegungen und näheren Regelungen 
nach den Abs. 3 bis 8 werden durch Verord­
nung des Bundesministers für Bauten und Tech­
nik im Einvernehmen mit dem Bundesminister 
für Gesundheit und Umweltschutz getroffen. 
Diese Verordnungen können auch einschlägige 
öNORMEN im Sinne des § 5 des Normengeset­
zes 1971, BGBI. Nr. 240, für verbindlich erklä­
ren. Hinsichtlich der Mindestwirkungsgrade 
(Abs. 7) sind ferner die Bestimmungen in der 
Anlage zu diesem Bundesgesetz zu beachten. 

Belastungsgebiete 
§ 3. (1) Unter Bedachtnahme auf die Belast­

barkeit der Atmosphäre durch schädliche Emis­
sionen sowie auf bestehende bundesgesetzliche 
oder landesgesetzliche Regelungen sind durch 
Verordnung folgende Gebiete und Zonen fest­
zulegen: 

1. Industriegebiete, das sind Gebiete, die vor­
wiegend für die Errichtung und den Be­
trieb von Industrieanlagen bestimmt sind; 

2. Wohngebiete, das sind geschlossene Wohn­
siedlungen oder sonstige Gebiete, die vor­
wiegend für Wohnzwecke gewidmet sind; 
hiezu zählen auch vorwiegend landwirt­
schaftlich genutzte Gebiete; 

3. Erholungsgebiete, das sind Gebiete, di"e für 
Zwecke der Erholung gewidmet sind; 

4. Schutzzonen, das sind Gebiete, die eines 
besonderen Schutzes vor schädlichen Emis­
sionen bedürfen. 

(2) Die Verordnungen nach Abs. 1 sind vom 
Landeshauptmann zu erlassen. 

(3) Die forstrechtlichen Bestimmungen über 
forstschädliche Luftverunreinigungen werden 
durch dieses Bundesgesetz nicht berührt. 

Gen e h m i gun g von D a m p f k e s s e 1-
anlagen 

§4. (1) Die Errichtung und Inbetriebnahme 
von Dampfkesselanlagen, deren Brennstoff­
wärtneleistung 50 kWübersteigt, bedarf der Ge­
nehmigung durch die Behörde (Abs. 8 und 9). 
Wer eine Dampfkesselanlage errichten will, hat 
die Genehmigung bei der Behörde zu bean­
tragen. 

(2) Dem Antrag nach Abs. 1 sind alle für eine 
umfassende technische Prüfung und Beurteilung 
der beabsiChtigten Dampfkesselanlage erforder~ 
lichen Pläne, Skizzen und Beschreibungen in 
dreifacher Ausfertigung anzuschließen. 

(3) Wird die Genehmigung von Dampfkessel­
anlagen 

1. für feste oder flüssige Brennstoffe für Misch­
feuerungen sowie für' Beheizung mittels Ab-
wärme 
a) in Erholungsgebieten und Schutzzonen 

mit einer Brennstoffwärmeleistung von 
mehr als 100 kW, 

b) in Wohngebieten mit einer Brennstoff­
wärmeleistung von mehr als 500 k W, 

c) in Industriegebieten mit einer Brenn­
stoffwärmeleistung von mehr als 1 MW 
oder 

2. für gasförmige Brennstoffe 
a) in Erholungsgebieten und Schutzzonen 

mit einer Brennstoffwärmeleistung von 
mehr als 300 k W, 

b) in Wohngebieten mit einer Brennstoff­
wärmeleistung von mehr als 1 MWund 

c) in Industriegebieten mit einer Brenn-
stoffwärmeleistung von. mehr als 2 MW 

beantragt, so hat die Behörde die öffentliche 
Bekanntmachung des Antrages durch Anschlag 
in der Gemeinde zu veranlassen. Mit der Be­
kanntmachung ist eine Frist von vier Wochen 
einzuräumen, innerhalb der gegen die Bewilli­
gung der Dampfkesselanlage von den Nachbarn 
(§ 75 Abs. 2 und 3 Gewerbeordnung 1973, 
BGB!. Nr. 50/1974) auf § 2 unddie hiezu er­
gangenen Durehführungsverordnungen gestützte 
und begründete Einwendungen schriftlich bei der 
Behörde eingebracht werden können. 

(4) Sind derartige Einwendungen eingelangt 
oder hat die Behörde gegen die Errichtung der 
Dampfkesselanlage Bedenken, so hat sie eine 
mündliche Verhandlung durchzuführen. Dabei 
sind jene Nachbarn, die Einwendungen gemäß 
Abs. 3 erhoben haben, zu hören. Handelt es 
sich um Dampfkesselanlagen, die nach den Be­
stimmungen des Art. 48 des Verwaltungsent­
lastungsgesetzes, BGBI. Nr. 277/1925 in der 
Fassung des .§ 2 des Bundesgesetzes BGBl. Nr. 55/ 
1948, überwachungspflichtig sind, so ist das zu­
ständige Überwachungsorgan der Verhandlung 
beizuziehen und anzuhören. . 

(5) Werden von Nachbarn privatrechtliche 
Einwendungen . gegen die Dampfkesselanlage 
vorgebracht, so hat der Verhandlungsleiter auf 
eine Einigung hinzuwirken;. die etwa herbei­
geführte Einigung ist in der Niederschrift über 
die Verhandlung zu beurkunden. Im übrigen 
sind solche Einwendungen auf den Zivilrechtsweg 
zu verweisen. 

(6) Die Entscheidung der Behörde hat binnen 
drei Monaten nach Einlangen. des vollständigen 
Antrages (Abs.· 2) oder im Falle einer münd~ 
lichen Verhandlung binnen drei Monaten nach 
dieser zu ergehen. 

(7) Die Genehmigung gemäß Abs. 1 ~st - er­
forderlichenfalls unter Vorschreibung von A uf­
lagen - zu erteilen, wenn überhaupt oder bei 
Einhaltung der Auflagen zu erwarten ist, daß 
im Betrieb die gemäß Abs. 8 vorzuschreibenden 
Emissionsgrenzwerte und Mindestwirkungsgrade 
nicht überschritten werden. 

55 der Beilagen XV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)2 von 15

www.parlament.gv.at



55 der Beilagen 

(8) Der Bescheid, mit dem die Dampfkessel­
anlage genehmigt wird, hat jedenfalls zu ent­
halten 

a) die zulässigen Emilssionsgrenzwerte, 
b) die Schornsteinhöhe, 
c) Angabe der Grenzwerte nach § 2 Abs. 7, 
d) allfällig erforderliche Auflagen, insbeson­

dere gemäß Abs. 9 und § 8, 
e) die Anordnung, daß die . Fertigstellung der 

Anlage der zuständigen Behörde anzu­
zeigen ist. 

(9) Kann durch besondere meteorologische 
Verhältnisse im Zusammenwirken mit örtlichen 
Gegebenheiten die freie Verteilung der Emis­
sionen in der Atmosphäre zeitwe~se in gefähr­
lichem Ausmaß behindert werden, so ist der Be­
treiber durch entsprechende Auflagen im Ge­
nehmigungsbescheid zu verpflichten, während 
solcher Zeitspannen auf Anordnung der Behörde 
den Betrieb der Dampfkesselanlage auf andere, 
schadstoffärmere Brennstoffe umzustellen oder 
den Betrieb einzuschränken oder einzustellen. 

(10) Die Behörde hat im Genehmigungsbescheid 
anzuordnen, daß die Dampfkesselanlage erst auf 
Grund einer. Betriebsbewilligung in Betrieb ge­
nommen werden darf, wenn das Emissionsver­
halten der Anlage zum Zeitpukt der Genehmi­
gung nicht ausreichend beurteilt werden kann, 
oder· wenn die Brennstoffwärmeleistung der 
Dampfkesselanlage mehr als 2 MW beträgt~ Die 
zuständige Behörde hat in diesen Fällen vor Er­
teilung der Betriebsbewilligung einen befristeten 
Probebetrieb anzuordnen. 

(11) Die Betriebsbewilligung gemäß Abs. 10 
ist zu erteilen, wenn sich die Behörde an Ort 
und Stelle überzeugt· hat, daß die im Genehmi­
gungsbescheid nach Abs. 7 eilthaltenen Angaben 
und Auflagen erfüllt sind. 

(12) Abweichend von den Bestimmungen des 
Abs. 7 darf in begründeten Ausnahmefällen die 
Genehmigung nach Abs. 1 auch dann erteilt 
werden, wenn die Dampfkesselanlage zwar den 
Bestimmungen der gemäß § 2 Abs. 9 erlassenen 
Verordnung nicht entspricht, jedoch die in § 2 
Abs. 1 angegebenen Zielsetzungen durch ent­
sprechende Auflagen trotzdem gewährleistet sind. 

(13) Wird eine Dampfkesselanlage, für welche 
eine Betriebsbewilligung gemäß Abs. 11 . er­
teilt wurde, nach deren Erteilung während eines 
ununterhrochenen Zeitraumes von mehr als 
drei Jahren nicht betrieben, so erlischt die 
Betriebsbewilligung. 

(14) Wird binnen drei Jahren nach Erteilung 
des Genehmigungsbescheides mit der Errichtung 
der Dampfkesselanlage nicht begonnen, so tritt 
dieser Bescheid außer Kraft. 

Nachträgliche Änderungen 
§ 5. (1) Alle Änderungen an einer genehmigten 

Dampfkesselanlage, die einer. Verschlechterung· 

der gemäß den §,§ 1 Abs. 9 und 4 Abs. 8 lit. a 
festgelegten Emissionen oder des Keskelwir­
kungsgrades zur Folge' haben, bedürfen dkr Ge-
nehmigung durch die Behörde. ! 

(2)· Das Genehmigungsverfahren ist sin~gemäß 
nach den BestimmUngen. des § 4 durchzut[ühren. 

Behörden 

§ 6. (1) Behörde im Sinne dieses B ndes­
gesetzes ist die Bezirksverwaltungsbehörde.1 

(2) Bei Dampfkesselanlagen, zu deren Errich­
tung und Inbetriebnahme oder Änderunk nach 
den gewerbe-, berg-, ,energie- oder eise~bahn­
rechtlichen Bestimmungen eine Bewilligun:g (Ge­
nehmigung) erforderlich ist, entfällt eine !geson­
derte Genehmigung nach den' §§ 4 und 5, es 
sind jedoch deren materiellrechtliche Bestirlnmun­
gen bei Erteilung der betreffenden Bewi'ligung 
(Genehmigung) anzuwenden. I 

überwachung I 

§ 7. (1) Die in § 4 Abs. 3 angeführt~n; ge­
nehmigten oder bewilligten, in Betrieb pefind­
lichen Dampfkesselanlagen sind einmal jährlich 
durch einen befugten Sachverständigen (A.bs. 2) 
auf ihren konsensmäßigenZustand zu ü~erprü­
fen. Die überprüfung umfaßt die Besidttigung 
der Anlage und deren Komponenten, so.Jreit sie 
für die Emissionen oder deren Begrenzunt sowie 
den Kesselwirkungsgrad von Bedeutung sind, 
verbunden mit der Kontrolle vorhandener Meß­
ergebnisse oder Meßregistrierungen. DiJ Vor­
nahme eigener Emissionsmessungen hat 1

1 gemäß 
§ 8 zu erfolgen. 

(2) Als befugte Sachverständige kommen nach 
Wahl des Betreibers der DampfkesselanlJge fol­
gende inländische Personen oder EinridJ!t\ingen 
in Betracht: 

1. einschlägige staatliche oder staatlich autori­
sierte Versuchsanstalten, 

2. Zivil techniker einschlägiger Fachgebiene; 
I 

3. für Dampfkesselanlagen, die nach den Be-
stimmungen des Art. 48 des Verwdltungs­
entlastungsgesetzes, BGBl. Nr. 27711~25, in 
der Fassung BGBl. Nr. 55/1948 I. über­
wachungspflichtig sind, das Zus.1tändige 
Dampfkesselüberwachungsorgan, 

4: für die in § 9 Abs. 1 angeführten :pampf­
kesselanlagen auch Gewerbetreibende, die 
z?r Ausübung dieser überprÜfUngenl befugt 
smd. .. 

(3) Hält die Behörde auf Grund von Be~chwer­
den oder Anbringen von Nachbarn, arptlicher 
Wahrnehmungen oder baulicher oder verfahrens­
technischer Änderur:gen· a.? ~er gene~~.igten 
Dampfkesse1anlage eme zusatzhche überprufung 
für ~rforderlich, hat sie diese überprüfung unter 
gleichzeitiger Namhaftmachung eines Sachver­
ständigen anzuordnen oder selbst vqrzu~ehmen. 

I 

55 der Beilagen XV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original) 3 von 15

www.parlament.gv.at



4 55 der Beilagen 

(4) Die befugten Sachverständigen haben über 
die durchgeführten überprüfungen und deren 
Ergebnis schriftliche Befunde auszustellen, die 
zur Einsichtnahme durch die Behörde minde­
stens drei Jahre aufzubewahren sind. 

(5) Ergeben sich bei den überprüfungen Ab­
weichungen vom konsensgemäßen Zustand der 
Dampfkesselanlage und kann der konsensgemäße 
Zustand nicht sofort hergestellt werden, so hat 
der Sachverständige hierüber unverzüglich die 
Behörde zu unterrichten. 

(6) Wenn die Emissionen der Dampfkessel­
anlage die festgesetzten Grenzwerte erheblich 
überschreiten und zu einer unzumutbaren Be­
lästigung der Nachbarn führen, hat die Behörde 
mit Bescheid unverzüglich anzuordnen, daß der 
Betrieb der Dampfkesselanlage solange einge­
schränktoder eingestellt wird, bis der vor­
schriftsmäßige Betrieb wieder möglich ist. Einer 
gegen einen solchen Bescheid eingebrachten Be­
rufung kommt keine aufschiebende Wirkung zu. 

(7) In allen anderen als den in Abs. 6 an­
gegebenen Fällen kann die Behörde eine ange­
messene Frist einräumen, innerhalb der der 
konsensgemäße Zustand der Dampfkesselanlage 
wiederhergestellt werden muß. 

(8) Die Behörde hat die Stillegung der Dampf­
kesselanlage mit Bescheid anzuordnen, wenn der 
Betreiber oder seine gemäß § 9 VStG 1950 
verantwortlichen Personen trotz mehrmaliger 
jedoch mindestens dreimaliger Bestrafung gemäß 
§ 12 weiterhin gegen die dort angegebenen 
gesetzlichen Bestimmungen verstoßen. 

(9) Die zuständige Behörde hat die Einhaltung 
der Bestimmungen des Abs. 1 zu kontrollieren. 

(10) Die befugten Sachverständigen sind zur 
Verschwiegenheit über alle ihnen bei der Aus­
übung ihres Dienstes bekannt gewordenen Ge­
schäfts- und Betriebsgeheimnisse, insbesondere 
über die ihnen als geheim bezeichneten Einrich­
tungen, Verfahren und Eigentümlichkeiten der 
Betriebe verpflichtet. 

Emissionsmessungen 

§ 8. (1) Die Behörde hat im Genehmigungs­
bescheid festzulegen, ob und in welchem Um­
fange Abnahmemessungen sowie wiederkehrende 
oder kontinuierliche Emissionsmessungen an der 
Dampfkesselanlage durchzuführen sind. Emis­
sionsmessungen sind ferner durchzuführen, wenn 
auf Grund der überprüfung gemäß § 7 Grund 
zur Annahme besteht, daß die im Gimehmi­
gungsbescheid vorgeschriebenen Emissionsgrenz­
werte im Betrieb überschritten werden. 

(2) Bei Dampfkesselanlagen,die gemäß § 4 
Abs. 10 einer Betriebsbewilligung bedürfen, hat 
die Behörde im Rahmen des Probebetriebes 
Abnahmemessungen aller Jener Emissionen, 

welche gemäß § 4 Abs. 8 durch den Genehmi­
gungsbeseheid begrenzt worden sind,durchzu­
führen. Abnahmemessungen können entfallen, 
wenn der sichere Nachweis der Einhaltung der 
vorgeschriebenen Grenzwerte anderweitig er­
folgen kann. 

(3) Bei Dampfkesselanlagen mit Abscheide­
aggregaten sind die für die Abscheidefunktion 
maßgebenden Größen einer kontinuierlichen 
Emissionsmessung mit Datenaufzeichnung zu 
unterziehen, wenn die Dampfkesselanlage sich in 
einem Wohngebiet, einem Erholungsgebiet oder 
in einer Schutzzone befindet lind die Brennstoff­
wärmeleistung 2 MW überschreitet. 

(4) Bei Dampfkesselanlagen in Erholungs­
gebieten oder Schutzzonen, deren Brennstoff­
wärmeleistung 1 MW überschreitet, sind unbe­
schadet der Bestimmungen des § 7 Abs. 1 und 3 
in regelmäßigen Zeitabständen, mindestens jedoch 
alle fünf Jahre, bei einer Brennstoffwärme­
leistung von mehr als 2 MW mindestens alle 
drei Jahre Messungen der Emissionswerte durch 
einen befugte~ Sachverständigen durchzufüh­
ren. 

(5) Der Bundesminister für Bauten und Tech­
nik trifft im Einvernehmen mit dem Bundes­
minister für Gesundheit und Umweltschutz die 
zur Durchführung der Emissionsmessungen nach 
Abs. 1 erforderlichen näheren Regelungen, ins­
besondere über die anzuwendenden Meßverfahren 
durch Verordnung. 

Erle ie h t e run gen 

§ 9. (1) Die überprüfung von Dampfkessel­
anlagen (§§ 7 Abs. 1 und 3, 8 Ahs. 1 und 9 
Abs. 2), deren Brennstoffwärmeleistung 150 kW 
nicht übersteigt, kann auch durch zur Ausübung 
dieser überprüfungen befugte Gewerbetreibende 
erfolgen. 

(2) Bei Dampfkesselanlagen i~ Wohngebieten 
mit einer Brennstoffwärmeleistung bis 300 kW, 
sowie bei Dampfkesselanlagen in Industriegebie­
ten mit einer Brennstoffwärmeleistung bis 600 k W 
entfällt unbeschadet der Bestimmungen des § 6 
Abs. 2 die Verpflichtung zur Einholung der Ge­
nehmigung oder Bewilligung. Solche Dampf­
kesselanlagen sind jedoch durch einen befugten 
Sachverständigen (§ 7 Abs. 2) vor ihrer Inbe­
triebnahme zu besichtigen. Der Befund über 
diese Besichtigung ist der Behörde zu über­
mitteln. Eine Durchschrift des Befundes ist 
dem Betreiber der Anlage auszufolgen, der sie 
zur jederzeitigen Einsichtnahme· durch die Be­
hörde aufzubewahren hat. Ergibt sich auf Grund 
des Befundes, daß die Anlage den Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzes und der auf seiner Grund­
lage erlassenen Verordnungen nicht entspricht, 
so hat die Behörde sinngemäß nach § 7 Abs. 6 
vorzugehen. 
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Pflichten des Betreibers 

§ 10. (1) Jeder Betreiber einer Dampfkessel­
anlage hat für ihren ordnungsgemäßen Betrieb 
und für die Einhaltung der in diesem Bundes­
gesetz, den hiezu ergangenen Durchführungs­
verordnungen und im Genehmigungsbescheid 
festgesetzten Grenzwerte für die Emissionen und 
den Kesselwirkungsgrad, ferner für die Einhal­
tung etwaiger im Genehmigungs- oder Betr,iebs­
bewilligungsbescheid gemachter Auflagen sowie 
dafür zu sorgen, daß alle Ausrüstungsteile richtig 
gewartet und hinsichtlich ihrer Funktion laufend 
kontrolliert werden. 

(2) Der Betreiber der Dampfkesselanlage hat 
die überprüfung der Anlage nach § 7, Abs. ,1, 
die Emissionsmessungen nach § 8 oder die Besich­
tigung nach§ 9 Abs. 2 rechtzeitig zu veranlassen. 
Er hat die Kosten der Überprüfungen, Emissions­
messungen und Besichtigungen zu tragen. 

(3) Der Betreiber hat der Behörde oder dem 
hiezu beauftragten befugten Sachverständigen 
jederzeit den Zutritt zu der Anlage zu gestatten 
und' Einsicht in alle die Emissionen und den 
Wirkungsgrad der Dampfkesselanlage betreffen­
den Aufzeichnungen zu gewähren. 

(4) Treten im Betrieb der Dampfkesselanlage 
Störungen auf, die eine Überschreitung der zu­
lässigen Emissionen verursachen, so hat der Be­
treiber die Behebung der Störung unverzüglich 
zu veranlassen. 

(5) Bei Dampfkesselanlagen, für deren Betrieb 
eine Betriebsbewilligung nach § 4 Abs. 10 er­
teilt wurde, ist die Behörde über solche Störun­
gen (Abs. 4) und die zu ihrer Behebung ergriffe­
nen Maßnahmen unverzüglich zu informieren. 

(6) Werden durch die Störung die festgesetzten 
Emissionsg~enzwerte auf längere Zeit erheblich 
überschritten, so hat der B.etreiber unverzüglich 
den Betrieb der Dampfkesselanlage einzuschrän­
ken oder zu unterbrechen, bis die Störung be­
hoben ist. 

(7) Der Bundesminister für Bauten und Tech­
nik legt im Einvernehmen mit dem Bundes­
minister für Gesundheit und Umweltschutz und 
dem Bundesminister für Handel, Gewerbe und 
Industrie die näheren Voraussetzungen für die 
nach Abs. 6 vorzunehmende Einschränkung oder 
Unterbrechung des Betriebes durch Verordnung 
fest, wobei die Verhältni!smäßigkeit solcher Maß­
nahmen gegenüber deren Auswirkung auf das 
öffentliche Wohl sowie den Bestand der Anlage 
zu beachten ist. 

(8) Bei Dampfkesselanlagen mit einer Brenn­
stoffwärmeleistung von mehr als 2 MW hat der 
Betreiber regelmäßig Aufzeichnungen über den 
Tagesverbrauch an Brennstoff und der in äieser 
Zeit erzeugten Dampf- bzw. Heißwassermenge 
unter Angabe der Druck- und Temperaturwerte 

zu führen, die zur jederzeitigenEinsichtnahme 
durch die Behörde mindestens fünf Jahre ~~fzu-
bewahren sind. I 

übe r g a n g s b e s t i rom u n gen 
§ 11. (1) Dampfkesselanlagen, die vor dem 

Inkraftreten dieses Bundesgesetzes in Betrieb ge­
nommen wurden, oder deren Errichtung vor dem 
Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes, auf ßrund 
anderer bundesgesetzlicher Bestimmungen ~eneh­
migt oder bewilligt worden ist, bedürfen keiner 
Genehmigung nach den Bestimmungen Idieses 
Bundesgesetzes; in Verbindung mit den §§ 5 
und 7 gelten jedoch die Bestimmungen d~s § 4 
auch für solche Dam, pfkesselanlagen. Hie, be1i sind 
die Bestimmungen des § 2 nur insoweit anzu­
wenden, als die dadurch bedingten 1\nderpngen 
der Dampfkesselanlage ohne wesentliche Beein­
trächtigung erworbener Rechte, ohne unv~rhält­
nismäßigen Kostenaufwand und ohnedößere 
Betriebsstörungen durchführbar sind, es sei I denn, 
daß die Emissionen der Anlage das Leben oder 
die Gesundheit von Menschen in einem un~rträg-
lichen Ausmaß gefährden. I ' 

(2) Bei bereits in Betrieb stehenden l1ampf­
kesselanlagen, auf welche die Vorausset:wngen 
des § 9 Abs. 2 zutreffen, ist eine Besichtigung 
durch einen befugten Sachverständigen in! sinn­
gemäßer Anwendung der Bestimmungen des § 9 
Abs. 2 innerhalb eines Jahres nach dem Irikraft­
treten dieses Bu~.des.gesetzes. vor~unehme4. Der 
befugte Sathverstandlge hat m semem Gutachten 
auszusprechen, ob die Dampfkesselanlage d~e An­
forderungen des § 2 erfüllt. 

(3) Unterschreitet der Wirkungsgrad einer 
Dampfkesselanlage oder ihr C02-Anteil im 
Rauchgas den gemäß § 2 Abs. 7 festg~legten 
jeweiligen unteren Grenzwert um mehr als 
10%, ist die Dampfkesselanlage innerhal~ eines 
Jahres nach Durchführung der BesicHtigung 
(Abs. 2) entsprechend umzubauen oder außer 
Betrieb zu nehmen. 

Strafbestimmungen 
§ 12. (1) Einer Verwaltungsübertretung macht 

sich schuldig und ist, sof'ern die HandluIl!,g oder 
Unterlassung nicht nach anderen Vorscpriften 
mit strengerer Strafe bedroht ist, von der Be-
hörde mit Geldstrafel ' 

1. bis zu 10000 S zu bestrafen, wer den m § 10 
Abs. 1 bis 6 festgelegten Pflichtenl nicht 
nachkommt; 

2. bis zu 100000 S zu bestrafen, wer 
a) die festgelegten Emissionsgrenzwe~te und 

Mindestwirkungsgrade nicht einh~lt (§ 2 
Abs. 9 und § 4 Abs. 8 lit. a) oder i 

b) Gebote oder Verbote' von gem~ß § 2 
Abs. 9 und§ 10 Abs. 7 erl~ssenen 
Verordnungen oder die gemäß qen Be­
stimmungen des ,§ 4 Abs. 8, 9 I nd 12 
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in Bescheiden vorgeschriebenen Auflagen 
nicht einhält oder 

c) andere als die oben genannten Gebote 
und Verbote dieses Bundesgesetzes oder 
der auf seiner Grundlage erlassenen Ver­
ordnungen oder Bescheide mißachtet, 
wenn hiedurch eine höhere Beeinträchti­
gung der Nachbarn durch Emissionen 
eintritt, als dies bei Einhaltung der Ge­
bote und Verbote der Fall wäre; 

3. bis zu 500 000 S zu bestrafen, wer 
a) eine genehmigungspflichtige Dampfkes­

selanlage ohne die erforderliche Bewilli­
gung (Genehmigung) errichtet oder be­
treibt (§ 4) oder 

b) eine genehmigungspflichtige Dampfkes­
selanlage ohne die erforderliche Geneh­
migung ändert oder nach der Knderung 
betreibt (§ 5). 

(2) Auf Verstöße gegen die Bestimmungen 
des § 7 Abs. 10 findet § 122 des Strafgesetz­
buches, BGBI. Nr. 60/1974, Anwendung, sofern 
nicht die Tat nach einer anderen Bestimmung 
mit strengerer Strafe bedroht ist. 

Inkrafttreten 
§ 13. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jän­

ner 19.80 in Kraft. 
(2) Verordnungen auf Grund dieses Bundes­

gesetzes können bereits vor seinem Inkrafttreten 
erlassen werden; treten jedoch frühestens gleich­
zeitig mit diesem Bundesgesetz in Kraft. 

Vollziehung 
§ 14. Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 

ist 
1. hinsichtlich des § 6 Abs. 2 der Bundes­

minister für Handel, Gewerbe und Industrie 
bzw. der Bundesminister für Verkehr, je­
weils innerhalb seines Wirkungsbereiches, 

2. im übrigen det Bundesminister für Bauten 
und Technik, hinsichtlich der §§ 2 Abs. 9, 
8 Abs. 5 und 10 Abs. 7 und den Z. 2 und 7 
der Anlage im Einvernehmen mit dem Bun­
desminister für Gesundheit und Umwelt­
schutz, hinsichtlich des § 10 Abs. 7 und den 
Z. 2 und 7 der Anlage auch irrt Einverneh­
men mit dem Bundesminister für Handel, 
Gewerbe und Industrie, 

betraut. 

Anlage 

Mindestwirkungsgrade für Dampfkesselanlagen 

1. Der Kesselwirkungsgrad ist das Verhältnis 
der an den Wärmeträger abgegebenen Nutz­
wärmemenge zu der zugeführten Wärmemenge. 

2. Für Dampfkessel für Heizanlagen mit einer 
Brennstoffwärmeleistung bis 2,75 MW werden 
die in der öNORM M 7510 Teil.2 enthaltenen 
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Mindestwirkungsgrade verbindlich erklärt. Die 
insoweit jeweils als verbindlich geltende Fassung 
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4. Dampfkessef zur Erzeugung von Dampf für 
betriebliche Zwecke, die bauartmäßig Heizungs­
kessel entsprechen, müssen die Mindestwirkungs­
grade gemäß Z. 2 aufweisen. Für Dampfkessel 
mit größerer Nennleistung als in der öNORM 
M 7510 Teil 2 vorgesehen ist, sind die für die 
größte Nennleistung in dieser öNORM ange­
gebenen Mindestwirkungsgrade einzuhalten. 

5. Dampfkessel in Sonderbauart müssen in 
der Regel die Mindestwerte gemäß Z. 2 oder 
Z. 4 aufweisen. Ist dies aus verfahrenstechnischen 
Gründen nicht möglich, hat die zuständige Be­
hörde im Genehmigungsbescheid (§ 4 Abs. 8) 
den. höchstmöglichen Mindestwirkungsgrad nach 
den technischen Gegebenheiten festzulegen. 

6. Der festgelegte Mindestwirkungsgra. darf 
im Betrieb bei Nennleistung nicht unterschritten' 
werden. Eine Kesselanlage darf im Teillastlhereich 
bis zu 30% der Nennleistung betrieben ~erden, 
wenn hiebei der festgelegte MindestwirJmngs­
grad bei Nennleistung um nicht mehr als 
10 Proz·entpunkte *) unterschritten wird, [ausge:­
nommen im Kurzzeitbetrieb, der 300 Stunderi 
pro Jahr nicht überschreiten darf. Im Störf:ill 
kann die zuständige Behörde die überschteitung 
des Ausmaßes von 300 Sturiden bewilligen.l· . 

7. Die gemäß § 2 Abs. 9zu erlassend Ver­
ordnung kann brennstoffbedingte Abwei~ungen 
der einzuhaltenden Mindestwirkungsgrade vor­
sehen. 

~.) Siehe öNORM A 6405 

Erläuterungen 

Allgemeiner Teil . 

Mit zunehmender Technisierung und dem da­
mit verbundenen ständig steigenden Energieibe­
dam, auch als FoJge des ,allgemein höheren Le­
bensstandards, w,ird die natür1hche Atmosphäre 
durch die verschiedensten. Emissionen in einem 
für das L6ben und die Gesundheit Ider Bevalke" 
rung 'bedenlk!lichen Ausmaß nachteil~g :beeinflußt. 
Ein beachdich,er Antdl solcher schädlicher Emis­
sionen stammt yon Anlagen, die mit fossilem 
Brennstoff befeuert werden. In der Hauptsache 
sind dies Dampfkeslselanlagen und der Hausbrmd, 
wobei zu heobacht.en ist, daß vornehmlich in BaI­
lungszentren der Ante~l des Hausbrandes anteils­
mäßig gegenüber den Dampfkesselarrlagen immer 
mehr zur.ück ,geht. . 

Zwar ist auf Grund der ,derzeitgeItenden iBe­
stimmungen des§ 21 der Dampfkesselyerordnung 
(DKV), :BOBI. Nr. 83/1948, für die Auf,ste!Jung 
und Benüozung Igroß,er und mittel'große.rDa.mpf­
kesseli, die in § 15 leg. cit. definiert sind, die 
Durchführung eines behördlichen Genehmigungs-" 
verfa,hrenserforder.lich; 'doch erstreckt sich dieses 
Genehmigungsverfahren gemäß§ 21 Abs. 5 und 
6 DKV auf die Kesselbauart, das Feuerungs­
\System, .die RauchgaszÜlg,e, die B.rennstoffe, die 
Rückstandsahfuhr sowie den Aufstel'lungsmt. 
Mangels die~bezüg,lich'er ,ges.etzlicher Bestimmun­
gen erstreckt sich das Genemmiguhgsverfahren 
aber nicht. auf .die Begr.enzung der Emissionen 
der Dampfkesselanlagen. Anläßilich einer hiezu 
.ergangenen Anfrage an ·die BundeSiländer - die 
Angelegenheiten des Dampfkesselwesens sind 
sooJche der mittelbaren Bundellverwaltung gemäß 
Art. 102. Albs. 1 B-VG - wurde yon diesen be­
richtet, daß im' Rahmen des behördlichen Ge­
nehmigungsverfahrens derzeit von den Sachver­
stän,digen Emissionsgrenzwerte der zu genehmi­
g,enden Dampfikesselarulage nach eigenem Ermessen 

in Anlehnung an RichtJlinien, wdche vonyiegend 
aus der .Bundesrepu,wik Deutschland stammen, 
festgelegt werden. So hat die Verbinduri,gsstelle 
der Bundesländer mit' Noten vom 3. De~ember 
1974, GZ. VST-25/28-1974, und vom 10. [Jänner 
1975, GZ. VST-25/4-1975, Stellungnahmen der 
Bundesländer übermittelt, denen zu .entiehmen 
ist, . daß eine bundeseinheinfiche Regeluln.gder 
Emissionsgrenzwerte von Dampfkessel~nIagen 
durch das ßunde&ministerium für Bautbn und 
Technik erwünscht wäre. I . 

In Anbetracht dieser oben geschildert~n Ge­
setzlage und :l'1ücksichrlich der kritischen Umwe'lt­
situation ergibt sich die zwingende FordeJung, so 
rasch alls mög.1ich die derzeit geltenden ~estim­
mungen für die Genehmigung von Dam~fkessel­
anlagen speziell auf die Beschränkung V0n Em-
missione~ auszurichten. . . I 

Ehe mIt der Ausarhel'tungemer sol·chen Neu­
regelung begonnen wurde, war eine ,einkehende' 
Prüfung der Gesetze~lage durchzuHihren und 
Kontakt mit dem für die Koordinierulng von 
Umwelltschutzangelegenheiten zuständige~ Bun­
desministerium für Gesundheit und Umweltschutz 
aufzunehmen. Es w:a·r von vornherein klar,daß 
weg.en der unterschiedJichen ZieJ,setzunlgen die 
Neuregelung nicht mehr im Rahmen ,desl derzeit 
,geltenden Art. 48 des Verwaltungsent1~stung6-
gesetzes, HOBI. Nr. 277/1925, oder des lin Aus­
arbeitung hefindlichen neuen Dampfkessdgesetzes 
erfolgen kann. Während dort der Schhtz vor 
Explosion von Dampfkess.e1n, Dampfgefäßen und 
Druc~behältern .an.gestrebt wird; wobei lein we­
sentliches KrIterIum der herrschende Innendruck 
in allen diesen' Kategorien von pefäßen 
ist, so sollen mit der vorliegenden Neu1"egelung 
jene Dampfkesselanlagen erfaßt werden, I die auf 
Grund ihrer Bauweise und Betriebsart die Mög­
lichkeit der A!bgaheschadstoffhäh~ge'r ,Erriissionen 
aufwe~sen. . . ." I' 
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Wie oben ausgeführt wurde, war in recht­
licher Hinsicht vor allem die Frage zu prü­
fen, wie weit die Bestimmungen des neuen 
Dampfkess.elemissionsgesetzes ihrem Inhahe nach 
unter einen Tatbestand f:lJlIen, Wr Iden die ver­
fassun~s,gesetzliche Kompetenzverteilung eine Ge­
setzgebungskompetenz des Bundes begründet. 
Würde dies nicht zutreffen, wäre gemäß Art. 15 
Abs. 1 B-VG die Gesetzgebungsko.mpetenz der 
Lände'r rgegeben. ' ' , 

Von den in den Arüke1n 10 his 14B-VG 
no.rmierten Zuständigkeiten des Bundes zur Ge­
setzgrebung weisen nur die Kompetenztaobestände 
des Art. 10 Albs, 1 Z. 10 r(Dampfkessel- und 
Kraftmaschinenwesen) und des Art. 10 Abs. 1 
Z. 8 {Angdegenheciten des Gewerbes und der 
Industrrie) sowie Art. 10 Abs. 1 Z.12 (Gesund­
heitswesen) eine inl~akIiche Beziehung .zu rder vom 
gegenständlichen Gesetzentwu11f erfaßten Materie 
auf. Im Sinne der ständigen Rechtsprechung des 
Verfassungsgerichtshofes ist, da die U mschrei­
bung dieser Kompetenztatbestände nicht aus­
d~ücklich auf den Zweck der Regelung Bezug 
nImmt, vom Inhalt der in Aussicht genommenen 
Regelung auszugehen. Ferner ist im Sinne der 
ständigen Rechtsprechung des Verfassungsge­
richtshofes davon auszugehen, daß die in den 
Kompetenzartikeln des B-VG verwendeten Aus­
drücke in der Bedeutung zu verstehen sind, die 
ihnen im Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Kompetenzartikel - das ist in bezug auf die hier 
.in Betracht kommenden Kompetenztatbestände 
der 1. Oktober 1925 - nach dem Stande der 
Gesetzgebung zugekommen ist. Es ist sohin zu 
untersuchen, ob zu diesem Zeitpunkt der Kom­
petenztatbestand "Dampfkessel- und Kraftma­
schinenwesen" auch Regelungen erfaßte, wie sie 
im vorgelegten Gesetzentwurf vorgesehen sind 
bzw.ob zumindest bereits Ansätz'e für solche 
Regelungen eingeschloss~n waren, welche in ste­
tiger Entwicklung der Technik und der. damit 
verbundenen Probleme der menschlichen Gesell­
schaft zu dem vorliegenden Gesetzentwurf füh­
ren. 

Schon nach den Bestimmungen des Reichs­
g,esetzes vom 7. Juli 1871, RGBI. NI'. 112/1871 
bestand eine Bew,illil~gungtipflicht für Dampfkessel­
anrJagen. In der auf der Grundlage dieses Gesetzes 
errlassenen Vero.rdnung vo.m 27. Februar 1924, 
BGBL Nr. 59, wolr in § 3 die Bestimmung ent­
halten, daß der Schornstein "die Höhe des Dach­
firsuesder unmitteliba'r benachbarten Wohnhäuser 
um mindestens 1 m über,rag,en" muß. Diese Be­
stimmung ko.nnte nur den Sinn eines Schutzes 
rder Umgebung vo.r Emissionen ,haben. Die im 
Rahmen der Versteinerungstheorie vo.m Ver-' 
tassung~gerichtshöf ,en twickelte Rechtsprechung 
erschöpft sich nun nicht nur im Grundsatz der 
histo.rischen Auslegung, so.ndern ermöglicht inner­
halrb der einzelnen Kümpetenztatbestände auch 
neue, auf Grund von Entwicklungen bedingte' Re-

gelungen, 'süfern sie nur systematisch ,der betref­
frenden Materie zugehören ("'gI. Erkenntnis ·des 
VFGH 1961/4117, 1964/4883). Wenn man nun 
den Kompetenztatbestand "Dampfkessel- und 
Kraiftmaschinenwesen" im Lichte dieser "Fortent­
wicklungstheo.rie" hetrachtet, so. muß in der vor­
zitierten Bestimmung ein deutlicher Hinweis da­
rauf rgeseh,en werden, daß der Gesretzgeber schon 
damals nicht nur den Schutz vor denspezifisch,en 
Gef,ahren heim iBet;rieb vün Dampfkesseln (ins­
beso.ndere EXJ:llosio.nen), sündern auch den Schutz 
vür Beeinträchtigung durch - heim Betrieb 50.,1-

cher Anlagen pralktisch zwang~läufig ent­
Istehende - Un:biHe 'Vo.r Augen hatte. Die zitierte 
Gesetzes- ibClw. VerordnungssteHe Jäßt eine andere 
Interpretation kaum zu: Natürlich sind der­
artige Aspekte erst viel später deutlicher zum 
Tragen gekommen, der Begriff des Umwelt­
schutzes in seiner modernen Bedeutung war 
damals praktisch ja nüch unbekannt, doch zweifel­
'lüs wäre es /Ichon damals möglich rgewesen,der­
artige Emissionsbeschränkungen zu verfügen; auch 
das technische Wissen hiezu wäre sicherlich vor­
handen gewesen. Gerade bei der interpr,etativen 
Beurteüung vo.n technischen Begriffen ist der' 
systematischen Entwicklung ihrer Bedeutung he­
so.nders Rechnung zu tra,gen. Engänzend zu dieser 
Frage ist auf das Erkenntnis des Verfassungs­
gerichtshofes vom 6. Oktober 1970, K 11-1/70 
(Enkenntnis 1970/6262) hetreffend das Kärntner 
Baulärmgesetz hinzuw<Cisen, welches, wie der Ver­
fassungsgerichtsho.f in seiner Begründung dieses 
Erkenntnisses auch ausdrücklich betont, den denk­
lügischen Umkehrschluß zuläßt, daß die gesetz­
liche Regelung von Emissionen, die vün einer in 
die Kompetenz des Bundes fallenden Materie (wie 
hier das iI)ampfkesselwesen) ausgehen, ausschließ­
lich dem Bund !Zusteht. Darüber hinaus erwähnt 
das Erkenntnis auch das Prinzip der systemati­
schen Eingliederung und erklärt dieses ausdrück­
Lich für zulässig (vlg1. hiezu auch Erkenntnis 
Sammlung Nr. 3670/1960, 4117/1961, 5748/1968). 

Zur Ver~teinerun'gstheorie zurückkehrend so.U 
nüchmals die Bedeutung ,der ,B,cstimmung des § 3 
der Verordnung SOBL Nr. 59/1924 hervorge­
hüben werden, welche eindeutig zeigt, daß bereits 
zu diesem Zeitpunkt im Ra:hmen des Kompetenz­
tatbestandes "DampfkeSSeilwes,en" eine Regeilung 
zum Schutze der Nachbarn vür Emissio.nen ge­
troffen worden ist, wobei lediglich infülge man­
gelnden Bedürfnisses zum damaligen Zeitpunkt 
weiter reichende EmiSlSiünsregelungen unter­
blieben sind, welche aber durchaus sowo.hl recht­
lich als auch technisch möglich gewesen wären. 

Am 1. Oktober 1925 war der Art. 48 ,des Ver­
w:lJItungsentlastun,gs,gesetzes 1925,BGBL Nr. 277, 
zwar bereits kundgemacht, trat allerdings erst a:m 
1. Jänner 1926 in Krraft. 

Im El1.kenntnis 3685/1960 hat der Verfassuno-s­
gerichtslhofausgesprüchen, daß weg·en des eng~n 
zeitlichen Zusammenhanges in solchen Fällen der-
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artige B.estimmungen fü,r die Au&legung des In­
halts .der Kompetenztatbestände herange:wgen 
werden können. 

Art. 48 enthieilt Regelungen Ibetreffend den 
Bau, die Erprolbung, Ausrüstung und überprü­
fung von Druckgefäßen und Druckbehältern. 
Z. II des Art. 48 des VEG 1925 enthielt bereits 
eine Best1mmung, daß Druckgefäße und Druck­
behälter nach ·den Regeln der Technik ausge­
führt unä mit 'Verläßlich wirkenden Sicher'heits­
vorrichtungen ausgel'lüstet sein müssen. Ferner 
mußten sie derart aufgestellt -und benützt we'r­
den, daß dne Gefahr für .die öffentliche Sicher­
heit und für das Leben und die Gesundheit de·r 
im Betrieb beschäftigten Personen möglichst 
hintangehalten wird. So enthielt .die Dampfke,srel­
verordnung, BGBL Nr. 227/1927, die auf Grund 
der V erordn ungsel1mäch tigung in Z. VIII des 
Y;EG 1925 erlassen wurde, in ihrem § 21 Abs. 1 
Bestimmungen, die ein Behördenhandeln in der 
.gleichen Richtung eflmäglichten, wie dies indem 
vo~liegen,den Gesetzemwurfvorgesehen ist. § 21 
der DampfkesseJ"erordnung, 'BGBl. Nr; 83/1948, 
hat ,diese Hestimmung.en .im unveränderten Sinne 
übernommen, ihr,e Handhabung bei .der Vo'1l­
ziehung ·durch die Landesorgane wurde bereits 
eingangs dar,gestallt. 

Die EntwickJlung ,der behördlichen Aufgalben 
bei der GenehmLgung von Dampfkesselanlagen 
läßt s.ich beim Vergleich der früher.en Regelungen 
klar erkennen. Sie führt von der seit 1871 er­
forderlichen iBewltlligungspflicht stetig bis zur 
heute üibllichenPraxis der für .die Vo1lziehung des 
§ 21 DKV zuständigen Behörden, welche nun­
mehr eben nicht nur den Schutz der Betriebs­
ang.ehörigen, sondern auch der Nachbarschaft bei 
ihrer Täti.glkeit beachten. Eine Zuständigkeit des' 
Landesgesetzgebers zur Erla·ssung solcher Vor­
sch·ri.ften, wie sie der gegenständliche Gesetz·ent­
wurf enthält, kann auf Grund dieser Sach- und 
R,echtsJage ausg.eschlossen werden. 

In der 'Fo'1ge wird noch aufzuzeig.en sein, daß 
di.e Regelungen der Emissionen von Dampf­
kesseIlanlagen ,~hrem Inhallt nach unter den Kom­
petel1Jztatbestand "Dampfkessel- und Krafnma­
schinenwesen" - soweit solche Anlagen im 
Rahmen eines Gewerbebetriebes betrieben werden 
auch unter den Kompetenztatbestand "Angeile­
,genheiten ·des Gewertbes und der Indust'rie" -:­
su:bsunriert werden muß. In Übereinstimmung 
mit der ständigen Rechtsprechung des Verfas­
sungsgerichtshofes (vgl. das bereits er·wähnte Er­
kenntnis K II-1/70, ferner das Erkenntnis Samm­
lung 2784/I1955, 3201/1957) wird davon au s.g e­
gang,en werd.en können, daß die niit dem gegen­
stäncL1ichen Gesetzentwurf zur Inkraftsetzung 
vorgesehenen Regelungen der sogenannten be­
sonderen Verwakungspoli:z·ei zug,eordnet werden 
müssen, handelt es s.ich .doch um die iBekäompfun,g 
von Gef.ahren für die öff.entliche Ordnung (Ge­
fahr erheblicher Nachteile für die Allgemeinheit, 

Gefahr erheblicher Belästigung der AHgemein­
heit), w.eilche nicht durch ,die Verunreinigun~ der 
Anmosphäre schlechthin entstehen, sondern /lurch 
die Verunreinigung der Atmosphäire ausschließ­
,lich durch jene Emissionen, welche von D~mpf~ 
kesselanlagen aus,geihen. Nun gehören a1ber Maß­
nahmen .des Staates zum Schutz g·e.gen GefJhren, 
di.e der öffentlichen Ordnung drohen, zJ den 
Po'l.izeimaßnahmen. Polizeimaßnahmen ge'hören 
zu jener Verwaltungsmaterie, der die zJ he­
kämpfende Gefahr zuzuordnen ist. Unterl dem 
Begriff der V,erwaltungspolizei ist die SeFung 
und Vollziehung von Vorschr~ften ·der Heson­
deren Polizei .einzellner Verwaltungsgehiere zu 
verstehen, die nicht ausschließl,ich polizeHichen 
Charakter ihahen, sondern darüber hinauJ und 
sogar vor:zugswe~se Iden Zweck der FörderuAg des 
Wohles des EinZellnen und des Gemeinsclhafts­
lebens vertf'olgen, mögen sie auch vielfach gebignet 
sein, sonst alllenfa1'Js zu befürchtende Störhngen 
der öffentJichen Ruhe, Ordnung und SicHerheit 
hintanzu:halten. Zum Wesen der Verwaltungs­
poilizei ,gehört es demnach, daß ,sie nichtl bloß 
prohibitiv, ,sondern auch konstruktiv ist. Die 
proh1bicive Wirkung kann sich im Gegensatz zur 
Sicherheitspolizei nur gege.n besondere, ,de~ kon­
kreten Vellwaltungsmatene zuzuordnende Ge­
fahren wenden. Dies kann eine Gefahr se~n, die 
primär nurinnerhalhdieser Verwa'ltungsJaterie 
existent wird; es kann aber auch eine d;efahr 
sein, die nicht auf diese Verw.altungsmateJie be­
schränkt ist, jedoch durch .den Gegenstadd der 
verwaltungspolizeilichen Regelung eine Spe~ifika­
tion erfährt, die sie zu einer für die Materi~ allein 
typischen Abart macht. Prüft man den ~egen­
ständJlichen Gesetzentwurf im Hinblick auf diese 
Begriffswmschr.eibung, so ergibt sich die Fbststel­
lung, daß hier eine für die Verwaltungsrhaterie 
Dampfkesselwesen typische Gefahr beRämpft 
wird. Zwar umfaßt ,der Kompetenzta·tBestand 
"Gesundheitswesen" die Bekämpfung von Gef,ah­
ren für die Gesundheit der Bevölkerun~, aber 
nach der ständigen Rechtsprechung des Verfas­
sungSogerichushofes nur dann und insowJit, als 
nicht eine für eine andere Kompetenzrriaterie 
typische Gefahr bekämpft wind. Der Komwetenz­
tatbestand "Gesundheitswesen" kann daher hier 
für die kompetenzrechtliche Beurtei'lungl außer 
Betracht bleiben. Da die materiellen Regelungen 
des gegenständlichen Gesetzentwucl,es aubh für 
die Emissionen solcher Dampfkesselanlag~n, die 
. Z 'h . d A "b' . I G 1m \lJSammen angm1t . ·er UsU; ung eIDes e-
werbes betrieben werden, Geltung haben, kommt 
hinsichtlich solcher Dampfkesselanlagen a~ch der 
Kompetenzta·tibestand "Angelegenheiten des Ge­
werbes und der Industrie" gemäß Art. 1O! Abs. 1 
Z. 8 B-VG aLs kompetenzrechtliche Grunqlage in 
Betroacht. I 

Nach der ständigen Rechtsprechung des Ver­
fa~sungsgerichtshofes ergibt sich di.e ~usltändig­
kelt zur Edassung verwaltungspohzelhcHer Be-
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stimmun.gen aus der Zuständigkeit zur Regelung 
der betr,effenden V,erwaltu11Jgsmaterie selbst. 
Wenn klargestel<lt ist, daß die gegenständlichen 
Regelung,en solche der Verw,altungspolizei auf 
dem Gebiet des Dampfkessdwesens darstellen, 
dann ist auch damit die Zuständigkeit ,des Bundes 
gemäß Art. 10 Abs.1 Z. 10 B-VG zur Erlassung 
des ,gegenständlichen Gesetzes außer Zweifel ge­
stellt. In übereinstimmung mit 'den von dem 
Verfassungsgerichtshof aufgestellten Erforder­
nis.sen der V,erwaltungspolizei, handelt es sich bei 
den im gegenstänchlichen Gesetzentwurf vorge­
sehenen Regelungen um ,die Bekämpfung einer 
Gefahr, die ,durch den Gegenstand der Regelung 
eine SpelZifikation ,erfährt, also um eine für die 
hier maßgebliche Ma1Jerie, der Emiss,ionen von 
Dampfkesseln zuzuordnen sind, typische Abart 
der allgemeinen Luftverunreinigungsgefahr. Auch 
,das Erfordernis, daß verwaItungspoIizeiIiche Re­
gelungen nicht bloß prohihitiv, sondern vor a,lIem 
auch konstruktiv sein müssen, wird von den 
vOl"gesehenen Regelun;gen ,erfüllt: Der Gesetz­
entwur.fenthält nicht nur, Verbote, sondern sieht 
insbesondere vor, daß Grenzwerte für Emissionen 
bestimmter Art von Dampfkesselanlagen 1m V.er­
ordnungswege festgesetzt werden müssen. Auch 
bei der Vorschreibung einer Errichtung9bewirHi­
gung sowie einer Betriebs<bew:iHigung für Dampf­
kesseianlagen bestimmter Größe oder Beschaffen­
heit handelt es sich um durchaus konstruktive 
Regelung,en. 

Es kann daher zusammenfassend festgestellt 
werden, daß im wesentlichen der Kompetenztat­
bestand des Art. 10 Abs. 1 Z. 10 B-VG "Dampf­
kessel- und Kfalftmaschinenwes,en", :im oben be­
schr,iebenen Umfang auch der Kompetenztatbe­
stand ,des Art. 10 Abs. 1 Z. 8 B-VG "Angelegen­
heiten des Gewerbes und der Industrie" die ver­
fassungsrechtiliche GrundIa,ge des gegenständlichen 
Gesetzentwurfes bildet. 

Besonderer Teil 

Zu § 1 Abs. 1: 

Wie bereits im Allgemeinen Teil der Erläute­
rungen ausgeführt wurde, ist die Zielsetzung 
dieses Bundesgesetzes die Begrenzung der Emis­
sionen von Dampfkesselanlagen. Der sachliche 
Geltungsbereich ist daher auf jene Anlagen be-' 
schränkt, die mit fossilen Brennstoffen "befeuert" 
werden. Diese Brennstoffe können gasförmig, 
flüssig oder fest sein. Elektrisch beheizte Anlagen 
sowie nuklear betriebene Anlagen, das sind An­
lagen, bei denen durch Kernreaktoren Wärme 
erzeugt wird, fallen' sohin nicht unter den Gel­
tungsbereiches dieses Bundesgesetzes. Der Klar­
heit wegen wird im Abs. 1 noch ausdrücklich 
festgelegt, daß auch Abhitzekessel, die erhebliche 
Emissionen verursachen können, durch dieses 
Bundesgesetz erfaßt werden. 

Da Emissionsbegrenzungen für Dampflokomo­
tiven nicht praktizierbar wären, wurde der Gel­
tungsbereich des Gesetzes auf ortsfeste Anlagep. 
eingeschränkt. Es werden damit auch LokomobiIe 
ausgeklammert, für welche die gleichen Schwie­
rigkeiten bestehen dürften wie für Lokomotiven; 
zumal solche Anlagen in österreich nur in sehr 
geringer Stückzahl in Betrieb stehen. 

Zu § 1 Abs. 2: 
Die Definition der Dampfkesselanlage stimmt 

mit de~ seit 1948 in Kraft stehenden Dampf­
kesselverordnung überein, womit einer Forde­
rung der Bundesländer sowie einem Wunsch des 
Verbandes der Elektrizitätswerke österreichs 
Rechnung getragen wurde. Damit fallen die so­
genannten "Warmwasserkessel" nur aus Gründen 
entgegenstehender Kompetenzbestimmungen 
nicht in den sachlichen Geltungsbereich dieses 
Bundesgesetzes, wenngleich gesagt werden muß, 
daß die Unterschiede solcher Anlagen gegenüber 
den vom Regelungsumfang nunmehr erfaßten 
Dampfkesselanlagen weder in technischer Hinsicht 
noch vom Standpunkt der Begrenzung der Emis­
sionen relevant sind. 

Zu § 1 Abs. 3: 
Nach dem Wortlaut dieser Bestimmung sol­

len alle gasförmigen, flüssigen und festen Stoffe 
der Abgase sowohl in qualitativer wie auch in 
quantitativer Hinsicht einer Begrenzung unter­
worfen werden. Es wird der technischen Ent­
wic;klung vorbehalten sein, eine völlige Ausschöp­
fung dieser im Gesetz vorgesehenen Möglichkeiten 
herbeizuführen. Nach dem derzeitigen Stand der 
Technik wird nur eine Begrenzung der festen 
und flüssigen Bestandteile im Rauchgas durch 
den Einbau von Filtern möglich und wirtschaft­
lich vertretbar sein. Hinsichtlich der gasförmigen 
Stoffe kommen derzeit nur CO, C02 .und S02 
in Frage, wobei hier auch die Qualität des Brenn­
stoffes eine Rolle spielt. NOx wird derzeit nicht 
zu beschränken sein, weil hier noch die erfor­
derlichen verfahrenstechnischen Voraussetzungen 
fehlen. Der Wirkungsgrad eiper Dampfkesselan­
lage steht in umittelbarem Zusammenhang mit 
den Emissionen und deren Verteilung in der 
Atmosphäre. Die Festlegung von Emissionsgrenz­
werten ist daher nur dann sinnvoII, wenn gleich­
zeitig Festlegungen hinsichtlich . des Wirkungs­
grades getroffen werden. Diesem Umstand trägt 
der letzte Halbsatz dieses Absatzes Rechnung. 

Zu § 1 Abs. 4: 

Luftverunreinigungen werden nicht nur durch 
den eigentlichen Betrieb von Dampfkesselanlagen, 
sondern auch durch Tätigkeiten, im Zusammen­
hang mit dem Betrieb der DampfkesselanIagen 
ausgelöst, wie z. B. durch verantwortungsloses 
Ruß blasen oder durch unsachgemäß durchgeführte 
Reinigungs- und Wartungsarbeiten, wobei losge-
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löster Ruß in die Luft geschleudert werden kann. 
Durch Vorschaltung geeigneter Rußsäcke oder 
ähnlicher Einrichtungen ist hier ohne weiteres 
eine wirksame Abhilfe möglich. Die Industrie 
soll durch die Bestimmungen des Abs. 4 Impulse 
erhalten, sinnreiche Geräte zu entwickeln, um 
hier die Emissionsbegrenzung bei Wartungsarbei­
ten auf einfache Weise sicherzustellen. 

Zu § 2: 

In diesen Bestimmungen werden die techni­
schen Einzelheiten der Emi1ssionsbegrenzung von 
Dampfkesselanlagen festgelegt. 

Zu § 2 Abs. 1: 

Diese Gesetzesstelle verlangt in allgemeiner und 
grundsätzlicher Form die Ausschöpfung aller tech­
nischen Mittel zur Minimierung schädlicher Emis­
sionen. Da;bei ist aber darauf Bedacht zu neh­
men, daß vor allem die Beeinträchtigung der un­
mittelbaren Nachbarn einer Dampfkesselanlage 
durch solche Emissionen möglichst gering ge­
halten wird (Zum Nachbarbegriff siehe § 4 
Abs.3.) 

. Zu § 2 Abs. 2: 

Die anzuwendende Technik hat sich nach dem 
jeweiligen Stand zu richten, der in dieser Be­
stimmung festgelegt ist. Die hier getroffene De­
finition soll vermeiden, daß durch Behördenauf­
lagen technische Mittel vorgeschrieben werden, 
die zwar in Patenten oder in wissenschaftlichen 
Veröffentlichungen bereits beschrieben sind, je­
doch in die Praxis noch nicht Eingang gefunden 
haben. 

Zu § 2 Abs. 3 bis 9: 

Für alle jene Parameter, die auf die in Abs. 1 
genannten Kriterien von Einfluß sind, werden 
durch Verordnung gen aue Regeln festzulegen 
sein. Da durch die Festlegung von. Emissions­
grenzwerten Angelegenheiten berührt werden, die 
in den Wirkungsbereich des Bundesministeriums 
für Gesundheit und Umweltschutz fallen, ist das 
Einvernehmen mit diesem herzustellen. Bei Fest­
legung oberer Emissionsgrenzwerte wird auf be­
reits existierende oder in Ausarbeitung befindliche 
Normen zurückgegriffen werden können; diese 
Grenzwerte werden sich vor allem nach der Art 
der Belastungsgebiete zu richten haben (§ 3). Ge­
mäß Abs. 7 sind auch Grenzwerte für den Kessel­
wirkungsgrad festzulegen, weil das Verhältnis 
der zugeführten Brennstoffwärmemenge zu der 
vom Kessel abgegebenen Leistung auch maß­
gebend für die im Rauchgas enthaltene Wärme 
bzw. die Temperatur der Schwebeteilchen ist. 
Ist diese zu hoch, kann das schwerwiegende Aus­
wirkungen auf die Verteilung der Emissionen 
in der Atmosphäre nach sich ziehen. Darüber 
hinaus sind mit dieser Maßnahme auch Energie-

spar effekte zu erzielen. Hiezu verweist .Albs. 9 
auf die Anlage zu diesem Bundesgesetz, i~ der 
konkrete Vorschriften für die einzuhaltenden 
Wirkungsgrade vorgesehen sind. Einzelheiten 
über die Wirkungsgradbestimmung werdcin im 
Verordnungswege festgelegt. 

Zu § 3 Abs. 1: 
Hier wird die genaue Definition der Belastungs­

gebiete getroffen, wobei im Hinblick a~f die 
Kompetenzlage auf die jeweils geltenden R;echts­
vorschriften Bedacht genommen werden, muß. 
In der Regel werden dies die Raumordqungs­
pläne der Bundesländer sein, doch kommeh hier 
auch Bundeskompetenzen in Betracht wiel z. B. 
hinsichtlich der Erholungs- und Schutzzonen das 
Forstgesetz, BGBl. Nr. 440/1975, wo in[ § 21 
für den Schutzwald und in§ 36 für d~n Er­
holungswald Bestimmungen getroffen wjerden. 
Der für Wohn gebiete zulässige Grenzwert gilt als 
Regelwert. In Erholungsgebieten wird maq dem­
gegenüber einen strengeren Maßstab an die zu­
lässigen Emissionsgrenzwerte anlegen müss~n und 
daher die für Wohngebiete geltenden Regelwerte 
herabsetzen, hingegen können die Regelw~rte in 
Industriegebieten hinaufgesetzt werden, w~il an­
genommen werden darf, daß solche Gebiete von 
vornherein eine derartige topographische I Situa­
tionbesitzen, daß die Rauchgasemissionenlin der 
Atmosphäre sich möglichst optimal verteiler. kön­
nen. Einem im Begutachtungsverfahren mehrfacl:t 

I vorgebrad1ten Wunsch entsprechend wurden vor-
wiegend landwirtschaftlich genutzte Gebi~te den 
Wohngebieten gleichgestellt. I 

Zu § 3 Abs. 2: 

Da die Festlegung der Belastungsgebi~te mit 
den Raumordnungsplänen der Bundesländer har­
monieren soll, wird sie durch den LandeJhaupt­
mann im Verordnungswege erfolgen. 

Zu § 4: 
I 

Dieser Paragraph enthält die näheren :ßestim-
mungen für die Durchführung des Genehmi­
gung~verfahrens, welches sich weitgehendl an die 
Praxis im gewerblichen Betriebsanlageng~nehmi­
gungsverfahren anlehnt. Für Dampfkessel~nlagen 
mit Brennstoffwärmeleistung von nicht mehr als 
50 kW, das entspricht etwa der Kesselanlage einer 
Wäscherei, ist eine behördliche Genehmiguhg nach 
diesem Bundesgesetz nicht erforderlich.~ies des­
halb, weil solche _Anlagen in aller Regel ausge­
sprochene Serienfabrikate mit ausgereift~n und 
bewährten Feuerungen sind und somit eine zu­
sätzliche wirtschaftliche Belastung diese~ Klein­
anlagen im Verhältnis zum erzielbaren Effekt 
als nicht mehr vertretbar erachtet wird. ' 

Zu § 4 Abs. 3: i 
Hier ist zus,ammengefaßt, ,tür welche Anlagen 

der Antrag auf Genelhmigung öffentlich l~ekannt 
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zu machen ,ist. Die Regelung entspricht der in der 
Gewerbeordnung füx~ewerbt}jche Anlagen ge­
tl'offenen. 

Zu § 4 Abs. 4-11: 

Diese Bestimmungen enthahen die Regdungen 
betreffend den A:blauf des Genelhmigungsverfah­
rens, wobei eine sinruvo'hle und verwaltungsöko­
nomische Durchlführung angestrebt w,i,rd. Einer­
seits muß das Recht der Nachbarn auf Mitsprache 
im GeMhmigungsvedahren für eine Dampf­
kesselanlage ent~prechender Le1stung gewährt 
sein, anderseits ist Vorsorge Zu treffen, daß durch 
unhegründete Einwendungen das Genehmigungs­
verfahren nicht ungebührlich hinausgezögert wer­
den kann. Bei besonders kritischen AnLagen und 
bei Anla:gen besonders hoher iBrennstoffwärme­
leistung (mehr als 2 MW) ist vorgesehen, nach 
deren iFert~gstelllung im Rahmen eines Probe­
betriebes die hescheid.mäßig festgelegten Angaben 
und AUlflagen zu ÜiberprÜ:fen. Da zahlreiche Fälle 
bekannt geworden sind, in denen durch das 
Zusammentreffen ungünstiger meteorolQgischer 
und topognphischer VerlhäLtnisse Katastrophen­
situationen eingetreten und Menschen an den 
Folgen schädlicher Rauchgasemissionen gestorben 
sind, war ,eine Regelung vorzusehen, daß :bei 
Bekanntwerden einer kritischen Wettel"Situation, 
wenn nämlich eine ausgeprägte und lang,e an­
dauernde Invel1s'ion~lage herrscht, von der Be­
hörde ,entsprechende Maßnahmen el'gr,iffen wer­
den können. Der Bescheid, mit dem die Dampf­
kesselanla,ge schiliefMich gene'hm~gt wird, enthält 
unter anderem lauch die Festlegung der Schorn­
steinhöhe, für welche gemäß § 2 Ahs. 6 und 9 
nähere Bestimmungen zu ,v,eror,dnen sein werden. 
Die Höhe .des Scho'l"nsteines ist ein wesentlicher 
Parameter für das Emis.sionsverhalten einer 
DampfkesseIantlage, wesha~b hier:iiber nicht im 
ba urech tlIichen Geneihmigungsv,erf ahrena bgespro­
chen we,r.den kann. 

Zu § 4 Abs. 12: 

Die ausnahmSlWeise Vorschre~bung von Auf­
lagen ,im Genehmigungsbescheid,die von den 
Bestimmungen der gemäß§ 2 zu erlassenden 
DurchführungJSrverordnung abweichen, ,darf nur 
in besonders begründeten Fällen erfolgen; z. B. 
in Berücksichtigung ko·nstruktionsibedingter oder 
lagebe,dingter Umstände, doch ,dal'f auch dabei 
von den in § 2 Abs. 1 ang,egebenen ZielsetrLungen 
nicht abgewichen werden. 

Zu § 4 Abs. 13: 

Wird eine genehmigte Anla,ge länger als drei 
Jahre ununterbrochen nicht rhetriehen, kann es 
sein, daß iFi!ltereinbauten usw. un:brauchbar ge­
worden sind. Es muß ,daher in diesen iFä'~len 
neuerlich die Betriebsbewilligung beantragt wer-

den, aUendings konnte dies aus technischen Grün­
den auf die im Abs. 10 beschriebenen Anlagen 
eingeschränkt werden. 

Zu § 4 Abs. 14: 

Wird mit der Errichtung einer Anlage inner­
havb von drei Jahren nach Ertei1ung ,des Geneh­
migungsbescheides nicht begonnen, so muß davon 
ausgegangen werden, ,daß sich innerhalb dieses 
Zeitraumes der Stand der Technik wesentlich 
geändert haben u~d dement~prechend auch der 
Stand dereinschllägigen Durchführungsverord­
nungen anders ,geworden sein kann. Damit diese 
Entwicklung,en Berücksichtigung finden können, 
war in über,einstimmung mit der Vorschrih des 
§ 2 Abs. 2 vor.zusehen, daß der Generhmigungs­
besch,eid nach Aiblauf dieser ;I\rist kraft Gesetzes 
außer Kraft tr,itt. 

Zu § 5: 

Nachträgtliche Aibänderungen von bereits ge­
nehmigten Dampfkesselanlagen unterliegen dann 
ein,er hehöl'dlichen Genehmigung, wenn die Ab­
änderung eine Beeinträchtigung des Emissions­
verlhaltens oder des Kes,selwjrkungs.grades nach 
sich zieht. 

Zu § 6: 

Soweit nicht auf Grund anderer gesetzlicher 
Bestimmungen ein Genehmigungsverfahren 
durd1Zuführen ist, ist die Bezirksverwaltungs­
behörde zuständige iBehörde. 

Zu § 7: 

Für Dampfkesse'Lanlagen, deren beabsichtigte 
Errichtung auf Grund ihrer Größe und ,des 
Aufstellungsortes gemäß§ 4 Ahs. 3 der öffent­
lichen Bekanntmachung bedarf, ist eine jährliche 
Ühe,rprüfung der Anla,gen durch einen Sachver­
ständigen vongeschr,ieben. Diese überwachung 
umfaßt nur die Besichtigung der Anlage und 
ihrer Komponenten, sow,eit sie für die Emissionen 
oder deren Begrenzung Isowie für den Kessel­
wir.kungsgrad von ,iBedeutungsind, verobunden 
mit einer Kontrolle allfä:Hig vorhandener Meß­
er,gebnisse oder Meßregistrierungen. Die Vor­
nahme eigener Emissionsmessungen ist im § 8 
geregelt. 

Zu § 7 Abs. 6: 

Hier, wird die Behörde verpflichtet, ,entspre­
chende Maßna:hmen zu ,ergreifen, wenn bei einer 
An'lage im normalen !Betrieh die festgesetzten 
Emis,sionsgrenzwerte über.schritten 'Werden. Bei 
Störun'gen im Betrieb der An!Iage kommen die 
Bestimmungen ,des § 10 Abs. 4 bis 6 zum Tra,gen. 
,Es ist nicht möglich, schon ,im Gesetz genaue 
Gr,enzwerte anzugeben, welche ein Handeln der 
Behörde im Sinne der Gesetzesste1'le auslösen 
müssen, denn 501che Maßnaihmen müssen sich 
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nach der Art 'der AnlaJge und der Brennstoffe 
sowie nach den örtlichen Gegebenheiten richten. 
Um jedoch eine bundes,einheitliche Handhabung 
dieser Bestimmungen zu gewährleisten, wird der 
Bundesminister für Bauten und Technik im Ein­
vernehmen mit dem Bundesminister für Gesund­
heit und Umweltschutz naclt VOJ:'liegen prakti­
scher Erfahrung9werte enl1sprechende Richtlinien 
her.ausgeben. 

Zu § 7 Abs. 8: 

!Die Behörde ist ,daJzu verhalten, Betr,eibern, 
die mittels der in § 12 vorgesehenen Strafen nicht 
zur Einhaltung der Igeset:l!!ichen !Bestimmungen 
vennlaßt weI"den können, die StiUegung der 
Anla,ge aufrzutrl<gen. Eine solche Handlung der 
Behörde ist eine sicherheitsbedingte, im öffent­
lichen Interesse notwendige Sanktion, die in kei­
ner Weise den Oharakter 'einer Enteignung be­
sitzt. 

Zu § 7 Abs. 9: 

Die Behörde Ihat v{)n Amts wegen zu kontrol­
lieren, {)>b die im ;Ahs. 1 vorgeschrjebenen jähr­
lichen Überprüfungen tatsächlich durchgeführt 
werden. Die Behördenorgane werden daher stich~ 
probenweis,e ,die :in Betracht ,kommenden Betriebe 
aufsuchen und die VOrllag,e der gemäß Abs. 4 
ausg,estellten Bestätigungen verlang,en müssen. 

Zu § 8: 

Mit diesen Bestimmungen wird festgdegt, wann 
und in welchem Ausmaße Emissionsmessung,en 
durchzuführen 'sind. Als K:rite'rium für diese Ver­
pflichtungen sind die Größe der Anlage, die Art 
und Funktionssicherheit de,r Feuerung, der Auf­
steHungsort und ,die A>rt ,des iBr,ennstoffes maß­
gebend.Die näheren iBestimmungen sind durch 
Verordnung :im Einvernehmen mit dem iBun­
desminister ,für Gesundheit und Umweltschutz 
zu edass en. 

Zu § 9 Abs. 1: 

Für kleinere Dl<ffipfkesseilanla,gen ,ist es auf 
Grund. des einfacheren 'Aufibauesder Feuerung 
möglich, für die überwachung Gewerbetreibende, 
z. B. konzessionierte Rauchfangkehrer, wenn .diese 
eine entsprechende Ausbildung erhalten haben, 
heranzuziehen. 

Zu § 9 Abs. 2: 

Bei den in diesem Absatz angeführten Anlagen 
genügt eine Kollaudierung durch einen Sachver­
ständigen vor ihrer Inbewiebnahme. Ein Geneh­
migungsverfa:hren wi,rd für solche Anlagen nicht 
durchgeführt. Im wesentlichen wird der Sach­
verständige darauf zu achten haben, daß die 
Anlage fachgerecht aufgestellt und installiert 
wurde und. ihr,e richtige Bedienung gesichert ist. 

Eine Kontrolle der Emiss.ionen kann in IDeson­
ders gelagerten Fällen durch Rauchschrärze­
messungen, C02-Messungen oder dergleichen er­
folgen. 

Zu § 10: 

Dieser Paragr.aph faßt die Pflichten des Be­
treihers einer Dampfkesselanlage, die sidb. aus 
den Bestimmungen dieses Gesetzes ergebeh, zu­
sammen. Demnach () bliegt ihm die Verarltwor­
tung für den ordnungsgemäßen Betrieb ubd die 
Veranlassung der gesetzlich vorgeschriJlbenen 
Überprüfungen, Messungen und· Be~ichtig~ngen. 
Insbesondere ist der Betreiher, dem Störungen im 
Betrieb der Anlage zuerst auffallen, verpflJichtet, 
Maßnahmen zu ihrer Behebung einzuleiteili. Um 
hinsichtlich der zu ergreifenden Maßn~hmen 
klare Verhältnisse zu schaffen und Ermessdnsent­
scheidungen des Betriebes oder der BehördJ mög­
lichst einzuschränken, wird -der Bundesniinister 
für Bauten und Technik im EinvernehmJn mit 
den Bundesministern für Gesundhieit und Um- ' 
we~tschutz und für H~.ndel, Gew.erbe undl Indu­
stne entsprechende nahere BestJmmungep. ver­
ordnen. Hiebei ist die Maßgahe wesentlich, ,daß 
neben den Auswirkungen von Emissiorlsüber­
schreitungen auch die Auswirkungen eine~ Ein­
schränkung oder Unterhrechung des Bet1triehes 
einer Anlage auf das öffentliche Wohl (z. B. bei 
Stromerzeugungsanlagen) und auf den Bestand 
der Anlage zu beachten sein werden. Wenh etwa 
bei einem,Dampfkraftwerk eine Filteranla~e aus­
fällt, wird genau zu prüfen sein, welche !Folgen 
der 'mit Abschaltung der Anlage bedingte Strom­
ausfall halben kann. W,ird etwa durch eirle der­
artige Abschaltung die Stromversorgung eines 
Spitals gefährdet, so wird eine befristetel Emis­
sionsüberschreitung sichedicheine geringere Be­
einträchtigung des öff·entlichen Wohles b~deuten 
und daher statthaft sein. Handelt es s~ch um 
einen Ahhitzekessel, z. B. eines metallUl:'~ischen 
Betriebes, so können durch eine nicht bhriebs­
mäßige erfolgende Abschaltung ,der !Anlage 
schwere Folgeschäden entstehen, welche den Be­
stand der Anlage gefä'hrden. Auch in ~olchen 
Fällen wird eine befristete Emissionsühetschrei­
tung 'in Kauf genommen wer,den müssen. I 

Da dem Bundesministerium für Handrel, Ge­
werbe und Industrie die Verantwortung für die 
Energieversorgung sowie für ,die gewe~blichen 
und bergbaulichen 'Betriebe obliegt, wird die Ver­
mdnung über die 'bei Störungen zu se~zenden 
Maßnahmen im Einvernehmen auch mit diesem 
erlassen werden. 

Zu § 10 Abs. 8: 

Die Aufzeichnungen über Brennstoffve brauch 
und Nutzwärmemenge großer Anlagen lermög-
lichen der Behörde, Aufschlüsse über die Bletriebs­
weise der Anlage und damit auch über ihre be-
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tr;iebsmäßigen Emissionen zu erhalten. Auch eine 
statistische Auswertung solcher Daten wird in 
Betracht zu ziehen sein. 

Zu § 11: 

Die übergangsbestimmungen beziehen sich 
sowohl auf Anlagen, die zum Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieses' Bundesgesetzes bereits in 
Betrieb sind, als auch auf solche, die bereits auf 
Grund anderer gesetzl1icller Bestim'mungen ge­
nehmigt oder bewilligt worden sind. Solche An­
lagen bedürfen keiner nachträ:glichen Genehmi­
gung oder Bewilligung nach § 4, lediglich die in 
§ 9 Abs. 2 angefuhrten Anla.gen sind einer Be­
sichtigung durch einen Sachverständigen zu unter­
z~ehen. Es sind jedoch die wiederkehrenden Prü­
fungen nach § 7 durchzuführen, wenn die Anla­
gen die in § 4 Abs. 3 angeführten Grenzen über­
schreiten. Bei der Prüfung dieser Anlagen auf 
ihren konsensmäßigen Zustand, das heißt auf 
jenen Zustand, welcher der Genehmigung oder 
Bewilligung zugrundelag, sind auch di,e Bestim­
mungen des § 2 anzuwenden, jedoch nur soweit, 
als der erforderliche Aufwand zur Erfüllung der 
gesetzlichen Bestimmungen im wirtschaftlich 
zumutbaren Rahmen bleibt. Wird eine Anlage 
nachträglich geändert, so findet wohl das in § 5 
beschriebene Verfahren statt, doch ist auch hier 
auf eine moglichste Schonung erworbener Rechte 
zu achten. 

Zu § 11 Abs. 3: 

Wie schon in den Erläuterungen zu § 1 ausge­
führt wurde, besteht ein unmittelbarer Zusam­
menhang zwischen dem Wirkungsgrad einer 
Dampfkesselanlage, ihren Emissionen und deren 
Verteilung in der Atmosphäre. Es war desha1b 
eine übergangsregelung für jene Anlagen zu 
treffen, deren Wirkungsgrad infolge schlechter 
Bauweise oder mangelhaften Wartungszustandes 
wesentlich .unter dem festgelegten Mindestwir­
kungsgrad liegt. 

Zu § 12: 

Die Strafbestimmungen wurden mit Rücksicht 
auf die mit der Übertretung der gegenständ­
lichen Vorschriften verbundene Gefährdung des 
Lebens und ,der Gesundheit von Menschen aus­
gelegt; die einzelnen Strafsätze nach dem Grad 
der Gefährdung gestaffelt. 

Zur Anlage: 

In der Anlage zu diesem Bundesgesetz ent­
hält Z. 1 die Legaldefinition des Mindestwir­
kungsgrades für Dampfkesselanlagen. In den 
Z. 2 bis 5 sind konkrete Angaben für die einzu­
haltenden Mindestwirkungsgrade in Abhängig­
keit von der' Kesselart, von der Kesselleistung 
und von der Brennstoffart enthalten. Für Heiz­
anlagen wird hiebei die öNORM M 7510 Teil 2 
verbindlich erklärt, wobei jedoch wegen der 

erforderlichen Möglichkeit einer Anpassung der 
öNORM an den letzten Stand der Technik das 
jeweilige Ausgabedatum der öNORM durch Ver­
ordnung bestimmt wird. Z. 6 bringt zum Aus­
druck, daß die vorgesehenen Mindestwirkungs­
grade nicht nur im Abnahmeversuch der Dampf­
kesselanlage, sondern auch während des Betriebes 
eingehalten werden müssen. Da bei einem· Teil­
lastbetrieb auch der Kesselwirkungsgrad sinkt, 
ist ferner diesbezüglich eine Beschränkung für 
Teillastbetrieb vorgesehen. In Z. 7 ist vorgesehen, 
daß brennstoffbedingte Abweichungen des Min­
destwirkungsgrades, etwa bei Anlieferung min­
derwertiger Brennstoffe, durch Verordnung zu 
regeln sind. 

Finanzielle Auswirkungen 

Dem Bundesministerium für Bauten und 
Technik wird durch die Verpflichtung zur Er­
lassung von Verordnungen und deren ständige 
Anpassung an den jeweiligen Stand der Technik 
sowie dem Erfordernis der Herausgabe von 
Richtlinien zur Erz1ielung einer bundeseinheit­
lichen Spruchpraxis der Behörden eine Mehrbe­
lastung erwachsen, für welche voraussichtlich die 
halbe Jahresleistung eines A-Beamten erforderlich 
sein wird. j 

Gemäß den vorliegenden statistischen Unter­
lagen werden vom Geltungsbereich dieses Ge­
setzes rund 2 000 überwachungspflichtige Dampf­
kesselanlagen in gewerblichen Betrieben und 
einige Zentralheizungsanlagen in Wohnhäusern 
und Bürogebäuden erfaßt. 

Es werden sohin mit Inkrafttreten des Gesetzes 
und der dazu ergehenden Verordnungen folgende 
Täbigkeiten der Behörden erforderlich werden: 

1. Neugenehmigungen von Anlagen nach § 4 
im Ausmaß von etwa 150 Einheiten pro 
Jahr. 

2. Genehmigung von Anlagenänderungen nach 
§ 5 Abs. 1. 

3. Registri'erung von Neuanjagen nach § 9 
Abs. 2 im Ausmaß von etwa 100 Einheiten. 

4. Registrierung der Anlagen nach den §§ 11 
Abs. 2 und 9 Abs. 2 im Ausmaß von 
1 000 Einheiten innerhalb des ersten Jahres. 

5. Amtshandlungen bei Beanstandungen nach . 
§ 7 Abs .. 5 und 6, die anläßlich der über­
prüfungen von etwa 100 Anlagen erfolgen 
werden. 
Für diese Tätigkeiten der Bezirksverwal­
tungsbehörden werden Fachbeamtebereitzu­
stellen sein. Der Aufwand hiefür soll. durch 
Bundesverwaltungsabgaben gedeckt werden. 
Entsprechende Tarifposten sollen demnächst 
in der Bundes-Verwaltungsabgabenverord­
nung vorgesehen werden. 

Soweit die materiell-rechtlichen Bestimmungen 
dieses Gesetzes in anderen Genehmigungsverfah-
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ren anzuwenden sind, werden dort keine zu­
sätzlichen Kosten erwachsen. 

Die von den Landeshauptmännern zu erlas­
senden Verordnungen nach § 3 können von den 

für Raumplanung zuständigen Fachabteilungen 
der Landesregierungen ausgearbeitet werded, so­
daß der Einsatz zusätzlicher Fachkräfte für Idiese 
Aufgaben nicht erforderlich sein wird. 

, I 
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